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§ 29 StFanlG 2016 Uberwachung des
Inverkehrbringens, Untersagung

StFanlG 2016 - Steiermarkisches Feuerungsanlagengesetz 2016 - StFanlG 2016

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Die Organe der Behérden sind zur Uberwachung der Einhaltung der Bestimmungen des 2. Abschnittes berechtigt,
Geschafts- und Betriebsraume sowie Grundstlcke, in oder auf denen Feuerungsanlagen hergestellt oder zum Zweck
des Inverkehrbringens bereitgestellt werden, zu betreten und zu besichtigen.

(2) Die Uber diese Geschafts- und Betriebsrdaume und Grundstlicke Verfugungsberechtigten sind verpflichtet, den
Organen der Behorde die Durchfihrung der in Abs. 1 angefihrten Tatigkeiten zu gestatten sowie die zur Vollziehung
dieses Gesetzes erforderlichen Auskinfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.

(3) Die Behorde hat der Handlerin/dem Handler das weitere Inverkehrbringen dieser Produkte zu untersagen, wenn
Kleinfeuerungen oder wesentliche Bauteile von Kleinfeuerungen entgegen 8 4 in Verkehr gebracht werden oder gegen
die 88 6 Abs. 4 und 9 Abs. 4 verstoRRen wird.

(4) Abs. 3 gilt nicht fur jene Feuerungsanlagen, die der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unterliegen.

In Kraft seit 01.06.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stfanlg_2016/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/stfanlg_2016/paragraf/6
file:///

	§ 29 StFanlG 2016 Überwachung des Inverkehrbringens, Untersagung
	StFanlG 2016 - Steiermärkisches Feuerungsanlagengesetz 2016 – StFanlG 2016


